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Checkliste - Vergleich einer Berufshaftpflichtversicherung (wichtige Punkte) 
Unsere  
Offerte 

Fremde  
Offerte 

Versichert sind Personen- und Sachschäden die verursacht werden 
-  aus beruflicher Tätigkeit im Inland, 
-  aus gelegentlicher beruflicher Tätigkeit im europäischen Ausland (ohne dortigen Praxisbetrieb), 
-  aus Erste-Hilfe-Leistungen im In- und Ausland, 
-  aus Dozententätigkeit im Inland (auch gelegentliche im Ausland). 

 ? 

Pauschal versichert sind alle beruflichen Tätigkeiten und Behandlungen, die der Versicherungs-
nehmer und seine angestellten Mitarbeiter aufgrund der jeweiligen Aus- und (auch späteren) Fortbil-
dung vornehmen dürfen, sofern dem keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften sowie behördlichen Auf-
lagen oder Verbote entgegenstehen. Dies gilt auch für Tätigkeiten und Behandlungen, die ohne aus-
drückliche ärztliche Verordnung durchgeführt werden. 

 ? 

Einer der Marktführer mit jahrzehntelanger Erfahrung und unbürokratischem (Schaden-)Service  ? 
Wahlweise Versicherungssummen:  
2 Mio. € / 3 Mio. € / 5 Mio. € pauschal f. Personen-/Sachschäden, 100.000,-- € Vermögensschäden   ? 

Beschäftigung von allen angestellten Therapeuten und sonstigem Personal - einschließlich der be-
ruflichen, persönlichen gesetzlichen Haftpflicht   ? 

Beschäftigung eines vorübergehenden Vertreters (ohne dessen persönliche gesetzliche Haftpflicht) 
und die Vertretung eines vorübergehend verhinderten Berufskollegen (z.B. wegen bei Urlaub, 
Krankheit, Geschäftsreisen, Teilnahme an Messen und Kongressen) 

 ? 

Abhandenkommen von beruflichen Türschlüsseln und Codekarten Dritter (SB 100 € je Schadenfall) bis 50.000 € ? 

Dozententätigkeit im Inland und gelegentliche Dozententätigkeit im Ausland   ? 

Durchführung von eigenen Kurs-/Schulungsveranstaltungen in eigenen und/oder fremden Räumen  ? 

Erweiterter beruflicher Strafrechtsschutz (ohne Anrechnung auf Versicherungssumme)  ? 

Entwendung und Abhandenkommen von eingebrachten Sachen der Patienten, Ihrer Begleiter und 
Besucher (bis 2.000 EUR pro Tag, max. 20.000 EUR / Jahr)  ? 

Geschäftsreisen, Teilnahme an Schulungskursen, Symposien, Kongressen, Ausstellungen, Messen  ? 

Berufsausübung anlässlich von Hausbesuchen, beruflichen Veranstaltungen und Fortbildungen  ? 

Beschädigung an allen gemieteten Praxisräumen (außer Glasschäden) bis 300.000 € ? 

Schäden an Räumlichkeiten und deren Ausstattung, die anlässlich von Dienst- und Geschäftsrei-
sen gemietet werden 

bis 50.000 € ? 

Haus-/Grundbesitzerhaftpflicht für alle Praxen (Betriebsstättenhaftpflicht) und privat selbst ge-
nutzte Gebäuden, Wohnungen oder Räumen im Inland (z.B. Patient bzw. Besucher fällt wegen Glätte 
hin, weil im Winter nicht ausreichend geräumt/gestreut wurde) 

 ? 

Bauherrenhaftpflichtversicherung (z.B. bei Praxisumbauten oder Renovierung)  ? 

Vorsorgeversicherung für neu hinzukommende Tätigkeiten, die dem bisher versicherten Beruf nicht 
eigen sind (bis zur Höhe der Versicherungssumme)  ? 

Verwendung von allen zur Behandlung notwendigen Apparaten/Geräten samt Strahlenrisiken   ? 

Besitz und Verwendung von allen Sonnenbänken, sonstigen Kneippständen, Tauch-/ Bewegungs- und 
Schwimmbecken sowie Saunabädern  ? 

Internetrisiko (z.B. versenden von verseuchten E-Mails oder Datenaustausch) und der Verletzung 
von Persönlichkeits- und Namensrechten (immaterielle Schäden)  ? 

Nachhaftungszeitraum bei vollständiger und dauerhafter Beendigung der Tätigkeit (5 Jahre)  ? 

Vermögensschäden aus der Verletzung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG)  ? 

Umwelthaftpflicht-Basisversicherung und Umweltschadens-Basisversicherung  ? 

Sachschäden durch Abwässer aus der Praxis  ? 

Mitversicherung von Faltenunterspritzungen/Biolifting möglich (Heilpraktiker)  ? 

Mitversicherung von Permanent-Make-up möglich (Kosmetiker)  ? 

Nachlass 10 % auf Gesamtbeitrag bei Abschluss z.B. einer weiteren Praxisinhalts-/Glasversicherung  ? 

Nachlass 20 % für Apparate-/Praxisgemeinschaften/Gemeinschaftspraxen/Partnerschaften   ? 

Privathaftpflichtversicherung mit eingeschlossen (samt Familie / Lebenspartner/in)  ? 

Hundehalterhaftpflichtversicherung mit eingeschlossen (für 2 Hunde)  ? 
Irrtum vorbehalten. Gültigkeit haben nur die gedruckten Versicherungsbedingungen.  =  mitversichert 
 

user
Notiz
Vorteil! Bedingungsgemäß sind unter diesen Voraussetzungen alle Tätigkeiten mitversichert, sofern der Versicherte hierfür eine Aus- und Fortbildung besitzt. Bei einem Heilpraktiker bspw. wären unter diesen Voraussetzungen z.B. folgende Tätigkeiten automatisch mitversichert: Akupunktur, Chiropraktik, Osteopathie, Kinesiologie, Dorn-Preuß-Therapie, Cranio-Sacral-Therapie, TCM etc.

user
Notiz
Vorteil! Ist der Versicherungsnehmer für einen solchen Schaden nicht haftpflichtig, so leistet der Versicherer trotzdem Ersatz, wenn der Schaden nicht durch eine andere Versicherung gedeckt ist und der Versicherungsnehmer die Ersatzleistung zur Vermeidung einer unbilligen Härte befürwortet. Ein eventuelles Verschulden des Geschädigten wird bei der Ersatzleistung allerdings berücksichtigt.

user
Notiz
Beispiel: Verursacht der Mieter durch grobe Fahrlässigkeit einen Feuerschaden an den versicherten Räumlichkeiten (lässt z.B. einen Adventskranz unbeaufsichtigt brennen) kann der Gebäudeversicherer des Vermieters beim Mieter der Praxis in Regress gehen.

user
Notiz
Vorteil! Noch nicht verjährte Haftpflichtansprüche aus der Vergangenheit könnten von Patienten/Kunden auch nach einer vollständigen und dauerhaften Aufgabe der versicherten Tätigkeit geltend gemacht werden. Hierfür besteht dann noch über den ehemaligen Vertrag beitragsfrei für 5 Jahre nach Vertragsbeendigung Versicherungsschutz.

user
Notiz
Beispiel:

Physiotherapiepraxis: 1 Praxisinhaber einschließlich angestelltes Personal

Berufshaftpflichtversicherung inkl. Privat- und Hundehalterhaftpflicht / 2 Mio. EUR pauschal
Geschäftsinhaltsversicherung: Versicherungssumme 40.000 EUR, versicherte Gefahren: Feuer, Einbruch/Diebstahl/Vandalismus, Leitungswasser, Sturm/Hagel jeweils inkl. mit Klein-Ertragsausfallversicherung
Glasversicherung (gesamte Innen-/Außenverglasung der Praxis)

Jahresbeitrag = 201,82 Euro (zzgl. 19 % Versicherungssteuer)  

user
Notiz
Beispiel: Gemeinsame Berufshaftpflichtversicherung einer Heilpraktiker Praxisgemeinschaft (jeder der Inhaber wird in der Police namentlich aufgeführt). Bei einer VSS von 2 Mio. Euro pauschal je Inhaber statt 149,00 Euro nur noch 119,20 Euro Jahresbeitrag (jeweils zzgl. 19 % Versicherungssteuer).

user
Notiz
Wichtig! Die gemeinsame Versicherung der Berufs- und Privathaftpflichtversicherung in einem Vertrag bzw. einem Versicherer ist dringend geboten, da es auch Schäden geben kann, die nicht immer zweifelsfrei dem beruflichen oder pri­vaten Bereich zuzuordnen sind. In diesen Fällen werden sich ggf. unterschiedliche Versicherer gegenseitig die Zuständigkeit zuweisen, und der Kunde hätte dann das Nachsehen. Bestehende Verträge können gekündigt und oft auch vorzeitig aufgehoben werden. Der Wegfall der bisherigen Privathaftpflichtversicherung bringt je nach Versicherer eine Beitragsersparnis von bis zu über 100 Euro/Jahr.




